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DIE MANDANTEN I INFORMATION 

Themen dieser Ausgabe 

■ Aufteilungsgebot bei Hotelleistungen
■ Privatnutzung eines betrieblichen Pkw durch den

Gesellschafter-Geschäftsführer

■ Feier für die Verabschiedung eines Arbeitnehmers
kein Arbeitslohn

■ Kein Spekulationsgewinn bei Verkauf eines Luxus­
Wohnmobils

1 

■ Fremdüblichkeit der Verzinsung einer durch
Entgeltumwandlung finanzierten Pensionszusage ■ Termine: Steuer und Sozialversicherung 1 

Ausgabe Mai 2026 

Sehr geehrte Mandantin, 

sehr geehrter Mandant, 

auch mit unserer Mai-Ausgabe möchten wir Sie wieder über wichtige aktuelle Neuerungen aus dem Steuer- und 

Wirtschaftsrecht informieren (Rechtsstand: 25.3.2026). 

■ STEUER- UND WIRTSCHAFTSRECHT

Unternehmer 

Aufteilungsgebot bei Hotelleistungen 

Nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 
(EuGH) darf der deutsche Gesetzgeber die Anwendung des 
ermäßigten Umsatzsteuersatzes von 7 %, der für Hotelüber­
nachtungen gilt, auf die eigentliche Hotelübernachtung so­
wie auf diejenigen Nebenleistungen, die unmittelbar der 

Beherbergung dienen, beschränken. Dementsprechend dür­
fen die Nebenleistungen, die nicht unmittelbar der Beherber­
gung dienen, dem regulären Umsatzsteuersatz von 19 % 
unterworfen werden, auch wenn die Nebenleistung in einem 
Pauschalpreis für die Übernachtung enthalten ist. 

Hintergrund: Nach dem deutschen Umsatzsteuerrecht un­
terliegen Beherbergungsleistungen von Hotels, Pensionen, 
Campingplatzbetreibern etc. dem ermäßigten Umsatzsteu­
ersatz von 7 %. Der ermäßigte Umsatzsteuersatz gilt nach 
dem Gesetz jedoch nicht für Leistungen, die nicht unmittel­
bar der Beherbergung dienen, auch wenn diese Leistungen 

■■ Aktuelle Hinweise für das Gespräch mit Ihrem Steuerberater■■ Aktuelle Hinweise für das Gespräch mit Ihrem Steuerberater■ ■ 
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